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(§ 55 Abs. 2 NÖ GRWO 1994) 

 
Gemeinde: HOF AM LEITHABERGE 

Verwaltungsbezirk: BRUCK/LEITHA 

Land: Niederösterreich 

 
 
 

KUNDMACHUNG 
des Ergebnisses der Gemeinderatswahl 

 
 

Bei der am 14.03.2010 stattgefundenen Gemeinderatswahl wurden 

1272 Stimmen abgegeben. 

26 Stimmzettel waren ungültig. 

 
Von den gültig 1246 abgegebenen Stimmen haben erhalten: 

 

Partei Stimmen Mandate 

ÖVP 627 10 

SPÖ 334 5 

FPÖ 82 1 

BIHOF 203 3 
usw. 
 
Die Anzahl der zu vergebenden Gemeinderatsmandate beträgt: 19 
 
Folgende Wahlwerber/innen sind zu Mitgliedern des Gemeinderates gewählt worden: 
 

Partei Mitglied des Gemeinderates 

ÖVP Germershausen Hubert 
Kraus Herbert 
Rambacher Horst 
Fink Richard 
Gumpinger Karoline 
Dwornikowitsch Martha 
Winter Franz 
Medwenitsch Robert 
Wolf Markus 
Markowitsch Johann 
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SPÖ Wukoschitz Liane 
Kruckenfellner Christian 
Kuchynka Anton 
Schuch Hans 
Dvornikovich Viktor      

FPÖ Wukoschitz Albert 

BIHOF Stauchner Richard 
Wagner Andrea 
Ing. Slezak György 

 
 
 
Die nichtgewählten Wahlwerber/innen sind Ersatzmitglieder für den Fall, dass ein 
Gemeinderatsmandat ihrer Parteiliste erledigt ist. 
 
Das Wahlergebnis kann von dem/der zustellungsbevollmächtigten Vertreter/in einer 
Partei, die rechtzeitig einen Wahlvorschlag vorgelegt hat (§ 29 NÖ GRWO 1994, 
LGBl. 0350), und von jedem/jeder Wahlwerber/in, der/die behauptet, in seinem/ihrem 
passiven Wahlrecht verletzt worden zu sein, sowohl wegen behaupteter Unrichtigkeit 
der Ermittlung als auch wegen angeblich gesetzwidriger Vorgänge im Wahlverfahren 
durch Beschwerde angefochten werden (§ 56 NÖ GRWO 1994, LGBl. 0350). 
 
Die Beschwerde muss schriftlich binnen zwei Wochen ab dem ersten Tag des 
Anschlages dieser Kundmachung bei der Gemeinde eingebracht werden. Die 
Beschwerde muss einen begründeten Antrag auf Nichtigkeitserklärung des 
Wahlverfahrens oder eines Teiles davon enthalten. Über die Beschwerde entscheidet 
die Landes-Hauptwahlbehörde (§ 57 NÖ GRWO 1994, LGBl. 0350). 
 
Hof/Lbg. am 15.03.2010 
 
 

Der Vorsitzende der 
Gemeindewahlbehörde 
 
 

Angeschlagen am: 15.03.2010 

Abgenommen am: 30.03.2010 


